Paul Demel, Mitglied im DGM-Vorstand und Wasserbeauftragter.

                                                                                                               Minden, den 03.02.08

EU-Wasserrahmenrichtlinie,

derzeitiger Stand der Umsetzung in NRW

Die Richtlinie2000/60/EG des Europäischen Parlament und des Rates wurde am 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens im Bereich der Wasserpolitik gültig. Die Schwerpunkte sind Ökologie, Durchgängigkeit, Grundwasser, Einleitung von Schadstoffen und Vermeidung von Fischschäden.

Das für 2015 vorgegebene Ziel lautet: Guter Zustand der Oberflächengewässer

Nach Art.4 Absatz 3 kann ein Oberflächenwasserkörper als künstlich oder erheblich verändert eingestuft werden, wenn 

a)zum Erreichen eines guten ökologischen Zustands erforderlichen Änderungen der hydromorphologischen Merkmale dieses Körpers signifikante negative Auswirkungen hätten auf:

iii) die Tätigkeiten, zu deren Zweck das Wasser gespeichert wird, wie Trinkwasser, Stromerzeugung oder Bewässerung.

v) andere ebenso wichtige nachhaltige Entwicklungstätigkeiten des Menschen,

b) die nutzbringenden Ziele, denen die künstlichen oder veränderten Merkmale des Wasserkörpers dienen, aus Gründen der technischen Durchführbarkeit oder aufgrund unverhältnismäßiger Kosten nicht in sinnvoller Weise durch andere Mittel erreicht werden können, die eine wesentlich bessere Umweltoption darstellen (Originaltext aus der WRRL).

Die rechtliche Umsetzung erfolgte auf Bundesebene durch die 7. Novelle des Wasserhaushaltgesetzes(WHG) und durch die Änderung des LWG-NRW vom 11. Dez. 2007 mit Gültigkeit ab 31. 12. 2007. Inzwischen sind durch die Absicht, das Wasserrecht im Umweltgesetzbuch neu zu ordnen, Veränderungen in der Struktur des Wasserrechtes zu erwarten. Der im Buch Wasserwirtschaft (UGB-II) verbleibende Teil des Wasserrechts bringt ebenfalls zahlreiche Neuerungen.

Insgesamt wird das neue Wasserrecht im UGB die Regelungen des WHG vollständig ablösen, sodass diese Gesetz aufgehoben wird. Der Entwurf des Landesumweltgesetzes liegt inzwischen vor.. Im § 27 werde erstmals bundesweit das Thema Wasserkraft geregelt. Hier der Wportlaut dieses § nach dem UGB II Entwurf, Stand 19.11.2007

§ 27 Wasserkraft
(1) Die Nutzung ist nur zulässig, wenn

1. für Nutzung eine nach dem Stand der Technik errichtete und betriebene Anlage eingesetzt wird,

2. geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von Fischschäden ergriffen werden und

3. Mindestwasserführung und Durchgängigkeit des Gewässers gewährleistet sind, soweit dies zur Erreichung des guten ökologischen Zustands erforderlich ist. Eine Nutzung durch Laufwasserkraftanlagen soll unbeschadet des Satzes 1 nur zugelassen werden, wenn die Anlage

1. im räumlichen Zusammenhang mit einer ganz oder teilweise bereits bestehen-

den oder vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeugung von Strom aus Wasserkraft neu zu errichtenden Staustufe oder Wehranlage oder

2. ohne durchgehende Querverbauung errichtet wird. Die Erfordernisse des Kli-

ma- und Naturschutzes und der Landschaftspflege sind zu berücksichtigen.

(2) Für vorhandene Wasserkraftnutzung ist sicherzustellen, dass die zur Einhaltung der

Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 erforderlichen Maßnahmen in angemessenen

Fristen durchgeführt werden.

(3) Die Zuständige Behörde prüft, ob an Staustufen und sonstigen Querverbauungen,

deren Rückbau im Maßnahmenprogramm nicht vorgesehen ist, eine Wasserkraftnutzung möglich ist, und vermerkt das Ergebnis der Prüfung im Maßnahmenprogramm.

In NRW wurden zum Jahresende die Zuständigkeiten der Wasserbehörden geändert. Nunmehr sind die oberen Wasserbehörden bei den Bez. Regierungen für die Wasserkraftnutzung zuständig. Für die Umsetzung der WRRL wurden inzwischen umfangrei-che Vorarbeiten geleistet. Nach Art. 3  der WRRL wurden Einzugsgebiete für oberirdische Gewässer gebildet und Flussgebietseinheiten zugeordnet für die Flussgebietsplanung. Gleichzeitig erfolgte eine Klassifizierung der ökologischen Gewässerqualität. An den Vorbe-reitungen der Bewirtschaftungspläne soll die Öffentlichkeit beteiligt werden. Dzu wurden in NRW 82 sogenannte „Runde Tische“ durch die Wasserbehörden eingerichtet. In diesen Gesprächsrunden werden die Ist-Zustände dargelegt und die notwendigen Maßnahmen be-  sprochen und festgelegt. Betroffene Wassermühlenbesitzer sollten sich hier mit einbringen. Die Umwelt- und Fischereiverbände sind hier stark vertreten. Die Interessengemeinschaft Wasserkraft NRW sowie die AG Wasserkraftwerke NRW ist an diesen Gesprächen beteiligt. Und jeder Runder Tisch hat drei Gesprächstermine. Dieser Umsetzungsabschnitt soll bis Ende Juni abgeschlossen sein. Evtl. Interessierte für diese Entscheidungsfindung sollten sich umgehen bei der zuständigen Wasserbehörde/Bez.-Reg. Melden.

In gemeinsamer Arbeit unter Einbeziehung der EU WRRL können wir sicher einiges für den Erhalt unseres kulturellen Erbes, die alten Wassermühlen erreichen.

Glück Zu! 

